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(54) Bezeichnung: Einrichtung zur Anordnung einer Warnwesteneinrichtung an einer Seitentür eines Kraftwagens

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Einrich-
tung zur Anordnung einer wenigstens eine Warnweste (28)
und zumindest ein die Warnweste (28) zumindest bereichs-
weise umgebendes Aufnahmeelement (30) umfassenden
Warnwesteneinrichtung (26) an einer Seitentür (10, 10') ei-
nes Kraftwagens (46), wobei an der Seitentür (10, 10') we-
nigstens ein erstes Befestigungsmittel (40) vorgesehen ist,
an welchem die Warnwesteneinrichtung (26) unter Zusam-
menwirken des ersten Befestigungsmittels (40) mit wenigs-
tens einem zweiten, an dem Aufnahmeelement (30) vorge-
sehenen Befestigungsmittel (42) befestigbar ist, sowie eine
solche Einrichtung, bei welcher an dem Aufnahmeelement
(30) wenigstens eine Handhabe (36) angeordnet ist, mittels
welcher die Warnwesteneinrichtung (26) relativ zu wenigs-
tens einem türseitigen Befestigungsmittel (44) zum Befesti-
gen der Warnwesteneinrichtung (26) an der Seitentür (10,
10') in und außer Wirkverbindung mit dem türseitigen Befes-
tigungsmittel (44) bewegbar ist.



DE 10 2012 016 010 A1    2014.02.13

2/14

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur An-
ordnung einer Warnwesteneinrichtung an einer Sei-
tentür eines Kraftwagens gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 10.

[0002] Kommt es während der Fahrt mit einem Kraft-
wagen zu einer Panne oder zu einem Unfall, in de-
ren oder in dessen Folge wenigstens eine Person
den Kraftwagen verlassen muss, so gewährleistet
das Tragen einer Warnweste eine sehr hohe Sicher-
heit für die sich außerhalb des Kraftwagens in Fahr-
bahnnähe bewegende Person. Warnwesten sind bei-
spielsweise entsprechend der europäischen Norm
EN 471 farblich leuchtend gestaltet, so dass die die
Warnweste tragende Person von anderen Verkehrs-
teilnehmern besonders gut gesehen werden kann.
Dadurch können Folgeunfälle vermieden werden.

[0003] Das Tragen einer solchen Warnweste wird
zunehmend durch gesetzliche Vorschriften zur Pflicht
für den Kraftwagen verlassende und sich in Fahr-
bahnnähe aufhaltende Personen. Dabei soll die
Warnweste bereits beim Aussteigen angelegt sein.
Damit die aus dem Kraftwagen aussteigende Person
dieser Pflicht komfortabel nachkommen kann, ist ei-
ne entsprechende Unterbringung der Warnweste und
insbesondere eine entsprechende Handhabung die-
ser zu schaffen.

[0004] Die FR 2 931 745 A1 offenbart eine Anord-
nung einer Warnwesteneinrichtung an einem Fahr-
zeugsitz eines Kraftwagens, bei welcher die Warn-
westeneinrichtung ein Behältnis sowie eine in dem
Behältnis aufgenommene Warnweste umfasst. Das
Behältnis ist dabei in einem Verstauraum eines Sitz-
teils des Fahrzeugsitzes teilweise angeordnet. Die
Warnweste kann über eine Öffnung des Behältnisses
aus diesem entnommen werden.

[0005] Der EP 1 733 923 A1 ist ein Staubehälter
mit einer Warnweste als bekannt zu entnehmen. Der
Staubehälter weist ein zylinderförmiges, an einer Sei-
te mit einem Boden abgeschlossenes Rohr und ei-
nem mit dem Rohr verbundenen, die Öffnung des
Rohres verschließenden und abnehmbaren Deckel
auf. Die Warnweste befindet sich dabei in einem zu-
sammengerollten Zustand zumindest teilweise inner-
halb des Rohres. Der Staubehälter kann in einem kor-
respondierenden Stauraum einer Mittelkonsole ver-
staut werden.

[0006] Darüber hinaus ist aus der
DE 10 2006 036 030 A1 eine Unterbringung einer
Warnweste in einem Kraftfahrzeug bekannt, wobei
die Warnweste an einem Gurtband eines Sicherheits-
gurtes angebracht ist.

[0007] Die DE 10 2009 039 380 A1 offenbart ei-
ne Einrichtung zur Anordnung einer wenigstens eine
Warnweste umfassenden Warnwesteneinrichtung an
einer Seitentür eines Kraftwagens. Die Warnwesten-
einrichtung umfasst dabei wenigstens ein die Warn-
weste zumindest bereichsweise umgebendes Auf-
nahmeelement, welches als die Warnweste allum-
fangsseitig umgebender Staubehälter ausgebildet ist.
Die Einrichtung umfasst eine Seitenablage einer In-
nenverkleidung der Seitentür. Dabei kann die Warn-
weste über den Staubehälter in der Seitenablage un-
tergebracht und so an der Seitentür angeordnet wer-
den.

[0008] Die bekannte Einrichtung zur Anordnung der
Warnwesteneinrichtung an der Seitentür weist da-
bei eine verbesserungswürdige Handhabung auf,
so dass ein Fahrzeuginsasse des Kraftwagens die
Warnweste einfacher und komfortabler anlegen so-
wie verstauen kann.

[0009] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Einrichtung zur Anordnung einer Warn-
westeneinrichtung an einer Seitentür eines Kraftwa-
gens der eingangs genannten Art derart weiterzuent-
wickeln, dass die Warnwesteneinrichtung besonders
einfach gehandhabt werden kann.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Einrichtung
zur Anordnung einer Warnwesteneinrichtung an ei-
ner Seitentür eines Kraftwagens mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 sowie durch eine Einrichtung
zur Anordnung einer Warnwesteneinrichtung an ei-
ner Seitentür eines Kraftwagens mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen mit zweckmäßigen und nicht-trivialen Wei-
terbildungen der Erfindung sind in den übrigen An-
sprüchen angegeben.

[0011] Um eine Einrichtung zur Anordnung einer
Warnwesteneinrichtung an einer Seitentür eines
Kraftwagens, insbesondere eines Personenkraftwa-
gens, der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 an-
gegebenen Art zu schaffen, welche eine besonders
einfache Handhabung aufweist, ist bei einem ersten
Aspekt der Erfindung vorgesehen, dass an der Sei-
tentür wenigstens ein erstes Befestigungsmittel der
Einrichtung vorgesehen ist, an welchem die Warn-
westeneinrichtung unter Zusammenwirken des ers-
ten Befestigungsmittels mit wenigstens einem zwei-
ten Befestigungsmittel, das an einem zur Aufnahme
wenigstens einer Warnweste dienenden Aufnahme-
element vorgesehen ist, befestigbar ist. Das Aufnah-
meelement kann dabei die wenigstens eine Warn-
weste ganz oder teilweise umfassen oder umgeben.
Die Befestigungsmittel gewährleisten eine definierte
Verbindung der Warnwesteneinrichtung mit der Sei-
tentür, welche für einen Fahrzeuginsassen des Kraft-
wagens auf einfache Weise und ergonomisch herzu-
stellen und zu lösen ist. Insbesondere kann so eine
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standardisierte Befestigung bzw. Befestigbarkeit der
Warnwesteneinrichtung an der Seitentür geschaffen
werden, was der Handhabung zu Gute kommt.

[0012] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist die Warnwesteneinrichtung durch die miteinander
zusammenwirkenden Befestigungsmittel formschlüs-
sig an der Seitentür befestigbar bzw. befestigt. Hier-
durch ist eine klapperfreie und feste Verbindung ge-
schaffen. Die Befestigung der Warnwesteneinrich-
tung an der Seitentür weist auch eine sehr hohe Un-
fallsicherheit auf, da die Gefahr, dass sich die Warn-
westeneinrichtung von der Seitentür löst, besonders
gering ist.

[0013] Durch die Befestigungsmittel und insbeson-
dere durch die formschlüssige Verbindung kann auch
eine haptische Rückmeldung an eine die Warnwes-
teneinrichtung an der Seitentür befestigende Person
realisiert werden, so dass der Person dadurch mitge-
teilt wird, dass die Warnwesteneinrichtung fest und
sicher an der Seitentür befestigt ist.

[0014] Hierbei ist durch das Zusammenwirken der
Befestigungsmittel beispielsweise eine Rastverbin-
dung geschaffen. Wird das aufnahmeelementseitige,
zweite Befestigungsmittel in eine vorgebbare Rela-
tivposition zum türseitigen, ersten Befestigungsmittel
bewegt, so rasten die Befestigungsmittel gegenseitig
ein, wodurch der Person eine akustische und insbe-
sondere haptische (spürbare) Rückmeldung der fes-
ten Verbindung der Warnwesteneinrichtung mit der
Seitentür rückgemeldet wird.

[0015] Die Befestigungsmittel ermöglichen dabei so-
wohl ein ergonomisches und einfaches Lösen der
Warnwesteneinrichtung von der Seitentür als auch
ein einfaches und ergonomisches Befestigen dieser
an der Seitentür. Das Lösen und Befestigen kann
mit der von der Seitentür entfernten Hand des ne-
ben der Seitentür sitzenden Fahrzeuginsassen erfol-
gen. Dadurch kann vermieden werden, dass sich der
Fahrzeuginsasse umständlich und unergonomisch
auf dem Fahrzeugsitz bewegen muss, um die Warn-
westeneinrichtung zu erreichen. Im Gegensatz dazu
kann er die Warnwesteneinrichtung auf einfache Wei-
se durch ein Um-Sich-Herum-Greifen mit der zur Sei-
tentür ferneren Hand erreichen.

[0016] Zur Realisierung einer definierten Anordnung
und Ausrichtung der Warnwesteneinrichtung an und
relativ zur Seitentür ist bei einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung vorgesehen, dass eines der
Befestigungsmittel eine Führung aufweist, in welche
das andere Befestigungsmittel in eine Einschubrich-
tung einschiebbar ist.

[0017] Als weiterhin vorteilhaft hat es sich gezeigt,
wenn sich die Führung in Einschubrichtung verjüngt.
Mit anderen Worten weist die Führung einen Quer-

schnitt auf, welcher sich in Einschubrichtung verklei-
nert. Dadurch ist es möglich, die Warnwesteneinrich-
tung zunächst in einem Bereich der Führung, in wel-
chem sie noch einen relativ großen Querschnitt auf-
weist, vorzupositionieren. Im Anschluss an das Vor-
positionieren kann die Warnwesteneinrichtung ent-
lang der Führung in Einschubrichtung verschoben
werden. Durch den sich in Einschubrichtung verklei-
nernden Querschnitt wird die Warnwesteneinrichtung
definiert geführt und relativ zur Seitentür ausgerich-
tet, so dass sie eine definierte und vorgebbare Ver-
stauposition einnimmt. Diese Verstauposition ist da-
bei aufgrund der Führung und der exakten Positio-
nierung auch bei mehrmaligem Lösen und Befestigen
der Warnwesteneinrichtung stets zumindest im We-
sentlichen gleich.

[0018] Durch die sich verjüngende Führung ist so-
mit eine selbstfindende Befestigung realisiert, bei
welcher die Person die Warnwesteneinrichtung auf
einfache Weise und ergonomisch entlang der Füh-
rung verschiebt, wodurch die Warnwesteneinrichtung
selbsttätig bzw. selbstfindend in ihre Verstauposition
verbracht wird.

[0019] Auf ebenso einfache Weise kann die Warn-
westeneinrichtung von der Seitentür gelöst werden.
Hierzu wird die Warnwesteneinrichtung entgegen der
Einschubrichtung herausgezogen. Aufgrund der sich
entgegen der Einschubrichtung erweiternden Füh-
rung kann auch ein Verklemmen und Verkanten der
Warnwesteneinrichtung beim Einschieben oder beim
Herausziehen vermieden werden.

[0020] Zur Realisierung einer besonders einfachen
Handhabung auch bei dunklen Umgebungsbedin-
gungen im Fahrgastraum des Kraftwagens ist an dem
Aufnahmeelement wenigstens eine Handhabe ange-
ordnet, mittels welcher das aufnahmeelementseitige,
zweite Befestigungsmittel relativ zum türseitigen, ers-
ten Befestigungsmittel in und außer Wirkverbindung
mit diesem bewegbar ist. Die Handhabe ist sehr gut
durch einen Fahrzeuginsassen vom Fahrgastraum
aus ertastbar, so dass er die Warnweste auch dann
auffinden und anlegen kann, wenn er die Warnwes-
teneinrichtung aufgrund schlechter Lichtverhältnisse
nicht genau sieht.

[0021] Vorzugsweise ist die Handhabe ergonomisch
ausgebildet, so dass ein besonders komfortables Lö-
sen und Befestigen der Warnwesteneinrichtung ge-
währleistet ist. Hierzu ist die Handhabe vorzugswei-
se an zwei voneinander beabstandeten Enden der
Handhabe an dem Aufnahmeelement befestigt. Da-
durch kann der Fahrzeuginsasse die Handhabe fest
umgreifen.

[0022] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Warnweste durch
das Aufnahmeelement kompaktiert gehalten ist. Da-
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durch weist die Warnwesteneinrichtung einen nur
sehr geringen Bauraumbedarf auf.

[0023] Vorzugsweise ist die Warnweste zusammen-
gerollt und durch das Aufnahmeelement zusammen-
gerollt gehalten. Dadurch kann ein Falten und ei-
ne daraus resultierende Bruchgefahr der Warnweste
vermieden werden. Gleichzeitig weist die Warnweste
einen nur sehr geringen Bauraumbedarf auf.

[0024] Die Warnwesteneinrichtung kann an ei-
nem Türinnenverkleidungsteil, insbesondere an einer
Armlehne des Türinnenverkleidungsteils, der Seiten-
tür befestigt sein. Dadurch ist der Warnwestenein-
richtung eine definierte Position zugeordnet.

[0025] In weiterer, besonders vorteilhafter Ausge-
staltung der Erfindung ist ein einen Stauraum ei-
nes Staufachs der Seitentür in Fahrzeughochrich-
tung nach unten hin begrenzender Boden des St-
aufachs im an der Seitentür angeordneten Zustand
der Warnwesteneinrichtung in Fahrzeughochrichtung
nach oben zumindest teilweise durch die in Fahr-
zeughochrichtung nach oben von dem Boden beab-
standet angeordnete Warnwesteneinrichtung über-
deckt. Die Warnwesteneinrichtung ist dabei sehr gut
erreichbar. Gleichzeitig wird der Stauraum des Stau-
fachs nicht durch die Warnwesteneinrichtung beein-
trächtigt.

[0026] Die Warnwesteneinrichtung kann hierbei
hängend an dem Türinnenverkleidungsteil, insbeson-
dere an der Armlehne des Türinnenverkleidungsteils,
der Seitentür befestigt sein. Dadurch wird der Stau-
raum des Staufaches aufgrund der hängenden Posi-
tionierung nicht beeinträchtigt.

[0027] Als weiterhin vorteilhaft hat es sich gezeigt,
wenn die Warnwesteneinrichtung in ihrem an der
Seitentür angeordneten bzw. befestigten Zustand in
Fahrzeugquerrichtung nach innen hin zumindest teil-
weise durch eine Seitenwand des Staufachs über-
deckt ist. Die Warnwesteneinrichtung ist somit durch
Fahrzeuginsassen zumindest teilweise nicht sichtbar,
was dem optischen Eindruck der Seitentür zu Gu-
te kommt. Darüber hinaus kann die Seitenwand die
Warnwesteneinrichtung zurückhalten, so dass die-
se sich nicht unkontrolliert im Fahrgastraum umher-
bewegen kann. Die Warnwesteneinrichtung ist da-
bei beispielsweise über eine Öffnung in Fahrzeug-
längsrichtung insbesondere von vorne zugänglich
und kann über die Öffnung relativ zur Seitentür be-
wegt und von dieser gelöst oder an dieser befestigt
werden.

[0028] Vorteilhafterweise überragt die Warnwesten-
einrichtung die Seitenwand in Fahrzeuglängsrich-
tung, so dass beispielsweise die Handhabe aus
dem Staufach herausschaut und sehr gut von ei-
nem Fahrzeuginsassen ertastet und/oder gesehen

werden kann. Der überwiegende Teil der Warnwes-
teneinrichtung wird hierbei jedoch von der Seiten-
wand überdeckt, so dass die Warnwesteneinrichtung
den optischen Eindruck des Fahrgastraums nicht be-
einträchtigt. Dabei kann beispielsweise vorgesehen
sein, dass die Handhabe an ein Innenraumdesign
des Fahrgastraums angepasst ist. Die zumindest teil-
weise sichtbare Handhabe ist somit hinsichtlich des
Designs optisch ansprechend in den Fahrgastraum
eingegliedert.

[0029] Bei einem zweiten Aspekt der Erfindung ist
zur Realisierung einer besonders guten Handha-
bung der Warnwesteneinrichtung vorgesehen, dass
an dem Aufnahmeelement wenigstens eine Hand-
habe angeordnet ist, mittels welcher die Warnwes-
teneinrichtung relativ zu wenigstens einem türseiti-
gen Befestigungsmittel zum Befestigen der Warn-
westeneinrichtung an der Einrichtung in und außer
Wirkverbindung mit dem türseitigen Befestigungsmit-
tel bewegbar ist. Dabei ist beispielsweise das auf-
nahmeelementseitige Befestigungsmittel relativ zum
türseitigen Befestigungsmittel in und außer Wirkver-
bindung mit diesem bewegbar. Über die Handhabe,
welcher ein Griff der Warnwesteneinrichtung ist, kann
die Warnwesteneinrichtung besonders einfach und
ergonomisch relativ zur Seitentür bewegt und somit
an dieser befestigt oder von dieser gelöst werden.
Vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten Aspekts der
Erfindung sind als vorteilhafte Ausgestaltungen des
zweiten Aspekts der Erfindung anzusehen und um-
gekehrt. Die Handhabe ermöglicht es auch, dass ein
Fahrzeuginsasse die Warnwesteneinrichtung auch
bei schlechten Lichtverhältnissen und beispielswei-
se bei Dunkelheit ertasten und die Warnweste anle-
gen kann, ohne dass der Fahrzeuginsasse die Warn-
weste genau sehen kann. Um die Handhabe auch
bei schlechten Lichtverhältnissen erkennen zu kön-
nen, ist diese vorzugsweise mit einem Leuchtmittel
und/oder mit einer fluoreszierenden Markierung ver-
sehen.

[0030] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung. Die vorstehend in der
Beschreibung genannten Merkmale und Merkmals-
kombinationen sowie die nachfolgend in der Figuren-
beschreibung genannten und/oder in den Fig. allei-
ne gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen
sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Er-
findung zu verlassen.

[0031] Die Zeichnung zeigt in:

[0032] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer
hinteren Seitentür eines Personenkraftwagens von
innen sowie eine Einrichtung zur Anordnung einer
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Warnwesteneinrichtung mit einer Warnweste und mit
einem die Warnweste zumindest bereichsweise um-
gebenden Aufnahmeelement an der hinteren Seiten-
tür, wobei die Warnwesteneinrichtung über ein an
der Seitentür vorgesehenes erstes Befestigungsmit-
tel der Einrichtung und über ein an dem Aufnah-
meelement vorgesehenes, zweites Befestigungsmit-
tel der Einrichtung an der hinteren Seitentür befestigt
ist;

[0033] Fig. 2 ausschnittsweise eine schematische
und vergrößert dargestellte Perspektivansicht der
hinteren Seitentür;

[0034] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht einer
vorderen Seitentür des Personenkraftwagens von in-
nen, wobei an der vorderen Seitentür eine Warnwes-
teneinrichtung befestigt ist;

[0035] Fig. 4 ausschnittsweise eine schematische
und vergrößerte Perspektivansicht der vorderen Sei-
tentür;

[0036] Fig. 5 ausschnittsweise eine schematische
Perspektivansicht der vorderen Seitentür;

[0037] Fig. 6 ausschnittsweise eine schematische
Perspektivansicht der hinteren Seitentür;

[0038] Fig. 7 eine schematische Seitenansicht der
Warnwesteneinrichtung;

[0039] Fig. 8 eine schematische Perspektivansicht
der Warnwesteneinrichtung;

[0040] Fig. 9 eine weitere schematische Perspek-
tivansicht der Warnwesteneinrichtung;

[0041] Fig. 10 eine schematische Darstellung eines
Fahrgastraums des Personenkraftwagens; und

[0042] Fig. 11 eine schematische Darstellung einer
an einer Instrumententafel des Personenkraftwagens
gehaltenen Anzeige, auf welcher bei Erfülltsein we-
nigstens eines vorgebbaren Kriteriums jeweilige Po-
sitionen der Warnwesteneinrichtungen relativ zu dem
Personenkraftwagen angezeigt werden.

[0043] Fig. 1 zeigt eine hintere Seitentür 10 für ei-
nen Personenkraftwagen. Die Seitentür 10 umfasst
ein Türinnenverkleidungsteil 12, mittels welchem ein
Türrohbau der Seitentür 10 in Fahrzeugquerrichtung
nach innen hin zumindest teilweise verkleidet ist. Das
Türinnenverkleidungsteil 12 weist eine Armlehne 14
auf, auf die ein auf Seiten der Seitentür 10 sitzender
Fahrzeuginsasse seinen Arm abstützen kann.

[0044] In Fahrzeughochrichtung unterhalb der Arm-
lehne 14 ist ein Staufach 16 der Seitentür 10 vorgese-
hen, welches einen Stauraum 18 aufweist. Der Stau-

raum 18 ist dabei in Fahrzeughochrichtung nach un-
ten durch einen Boden 20 und in Fahrzeugquerrich-
tung nach innen durch eine Seitenwand 22 des St-
aufachs 16 begrenzt. Im Stauraum 18 können Trans-
portgegenstände 24 verstaut werden. Die Seiten-
wand 22 erstreckt sich dabei in Fahrzeuglängsrich-
tung von vorne unten nach hinten oben auf die Arm-
lehne 14 zu.

[0045] In einem in Fahrzeuglängsrichtung hinteren
oberen Bereich der Seitenwand 22 ist eine den Fig. 7
bis Fig. 9 besonders gut zu erkennende Warnwes-
teneinrichtung 26 angeordnet, welche an der Seiten-
tür 10 befestigt ist.

[0046] Die Warnwesteneinrichtung 26 umfasst dabei
eine Warnweste 28 sowie ein Aufnahmeelement 30,
welches vorliegend als Klammer ausgebildet und aus
einem metallischen Werkstoff hergestellt ist. Das Auf-
nahmeelement 30 umgibt die Warnweste 28 ledig-
lich teilweise, wodurch die Warnweste 28 in einem
zusammengerollten und dadurch sehr stark kompak-
tierten Zustand gehalten ist. Durch das Zusammen-
rollen der Warnweste 28 weist die Warnweste 28
außenumfangsseitig zumindest im Wesentlichen die
Form eines geraden Kreiszylinders mit einem Außen-
durchmesser auf. Das Aufnahmeelement 30 weist ein
zumindest im Wesentlichen ringförmiges Aufnahme-
teil 32 auf, in welchem der gerade Kreiszylinder be-
reichsweise aufgenommen ist.

[0047] Mit anderen Worten umgibt das Aufnahme-
teil 32 den geraden Kreiszylinder in einem Teilbe-
reich seiner Längserstreckung außenumfangsseitig
in Umfangsrichtung vollständig. Von dem Aufnahme-
teil 32 erstrecken sich in axialer Richtung des gera-
den Kreiszylinders bzw. des Aufnahmeteils 32 zwei in
Umfangsrichtung voneinander beabstandete, weite-
re Aufnahmeteile 34 des Aufnahmeelements 30 weg,
welche über eine Handhabe in Form eines Griffes
36 des Aufnahmeelements 30 miteinander verbun-
den sind. Der Griff 36 überdeckt dabei eine dem Griff
36 zugewandte Stirnseite 38 des geraden Kreiszylin-
ders in axialer Richtung und ist von der Stirnseite 38
beabstandet, so dass der Griff 36 von einem Fahr-
zeuginsassen mit dessen Hand sehr gut und ergono-
misch umgriffen werden kann. Der Griff 36 ist dabei in
jeweiligen Endbereichen mit den jeweiligen Aufnah-
meteilen 34 verbunden. Dazu kann der Griff 36 ein-
stückig mit den Aufnahmeteilen 34 ausgebildet sein.
Dabei kann das gesamte Aufnahmeelement 30 ein-
stückig ausgebildet sein.

[0048] Durch das Zusammenrollen der Warnweste
28 kann eine Beschädigung und insbesondere ein
Brechen der Warnweste 28 und insbesondere eine
Beschädigung und ein Brechen von Reflexionsstrei-
fen der Warnweste 28 vermieden werden.
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[0049] Wünscht der Fahrzeuginsasse, die Warn-
weste 28 anzuziehen, so kann er diese auf einfache
Weise aus dem Aufnahmeteil 32 weg von dem Griff
36 herausziehen. Um die Warnweste 28 auf einfache
Weise wieder im Aufnahmeelement 30 anzuordnen,
weist das Aufnahmeteil 32 freie Enden 33 auf, wel-
che formschlüssig miteinander verbindbar sind und
in ihrem formschlüssig miteinander verbundenen Zu-
stand die Warnweste 28 zusammengerollt und so-
mit kompaktiert halten. Um die Warnweste 28 wie-
der um Aufnahmeelement 30 anzuordnen, wird die
formschlüssige Verbindung zwischen den freien En-
den 33 aufgehoben, so dass die freien Enden 33 auf-
grund von Elastizitäten der Aufnahmeteile 34 von-
einander beabstandet werden können. Dadurch kann
ein Innendurchmesser des Aufnahmeteils 32 gegen-
über dem miteinander verbundenen Zustand der frei-
en Enden 33 erweitert werden, so dass die Warnwes-
te 28 auf einfache Weise im Aufnahmeteil 32 ange-
ordnet werden kann. Mit anderen Worten ist das Auf-
nahmeteil 32 bzw. das Aufnahmeelement 30 offenbar
und wieder verschließbar.

[0050] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, ist die an der
Seitentür 10 befestige Warnwesteneinrichtung 26
vom Fahrgastraum aus zugänglich und kann über
den Griff 36 relativ zur Seitentür 10 bewegt werden.
Der Griff 36 stellt somit eine Handhabe zur einfachen
Handhabung der Warnwesteneinrichtung 26 dar.

[0051] Zur Realisierung einer festen und definier-
ten Halterung und Ausrichtung der Warnwestenein-
richtung 26 an der Seitentür 10 ist eine Einrichtung
zur Anordnung der Warnwesteneinrichtung 26 an der
Seitentür 10 vorgesehen. Dabei ist an der Seitentür
10 und vorliegend an dem Türinnenverkleidungsteil
12 ein türseitiges, erstes Befestigungsmittel 40 ange-
ordnet. Darüber hinaus ist ein aufnahmeelementsei-
tiges, zweites Befestigungsmittel 42 an dem Aufnah-
meelement 30 vorgesehen, wobei das zweite Befesti-
gungsmittel 42 einstückig mit dem Aufnahmeelement
30 ausgebildet ist.

[0052] In Fig. 2 ist ein mit A bezeichneter Bereich
der Seitentür 10 vergrößert dargestellt. Wie Fig. 2 zu
entnehmen ist, weist das erste Befestigungsmittel 40
eine Führung 41 auf, in die das zweite Befestigungs-
mittel 42 in eine Einschubrichtung und vorliegend in
Fahrzeuglängsrichtung nach hinten einschiebbar ist.
Dadurch wirken die Befestigungsmittel 40, 42 form-
schlüssig zusammen, wodurch die Warnwestenein-
richtung 26 formschlüssig an der Seitentür 10 befes-
tigbar bzw. befestigt ist.

[0053] Vorliegend weist das Befestigungsmittel 42
einen zumindest im Wesentlichen T-förmigen Quer-
schnitt auf. Mit anderen Worten ist das Befestigungs-
mittel 42 als T-Stück ausgebildet und kann die Füh-
rung begrenzende Wandungen des Türinnenverklei-
dungsteils 12 in Fahrzeugquerrichtung hintergreifen

und dadurch formschlüssig mit dem Befestigungsmit-
tel 40 zusammenwirken.

[0054] Über den Griff 36 können die Befestigungs-
mittel 40, 42 besonders einfach und ergonomisch re-
lativ zueinander bewegt und somit in und außer Wirk-
verbindung miteinander verbracht werden. Der Fahr-
zeuginsasse kann die Warnwesteneinrichtung über
den Griff 36 auch bei schlechten Lichtverhältnissen
ertasten. Damit der Fahrzeuginsasse die Warnwes-
teneinrichtung 26 auch bei schlechten Lichtverhält-
nissen erkennen kann, ist der Griff 36 beispielsweise
mit einem Signalelement versehen. Bei dem Signal-
element kann es sich um eine Farbe, insbesondere
um eine fluoreszierende Farbe, oder um wenigstens
ein elektrisches Leuchtelement handeln.

[0055] Wie in Fig. 2 erkennbar ist, verjüngt sich die
Führung des Befestigungsmittels 40 in Einschubrich-
tung. Dadurch kann das Befestigungsmittel 42 in ei-
nem in Fahrzeuglängsrichtung vorderen Bereich der
Führung zunächst vorpositioniert und anschließend
in Einschubrichtung nach hinten geschoben werden.
Dadurch, dass sich die Führung nach hinten ver-
jüngt, wird die Warnwesteneinrichtung 26 unter Zu-
sammenwirken der Befestigungsmittel 40, 42 in eine
vorgebbare und definierte Verstauposition verbracht.

[0056] Diese Anordnung der Warnwesteneinrich-
tung 26 an der Seitentür 10 ist besonders vorteilhaft,
da die Warnwesteneinrichtung 26 für einen auf Seiten
der Seitentür 10 sitzenden Fahrzeuginsassen beson-
ders ergonomisch vom Fahrgastraum aus zugänglich
ist. Dazu greift der Fahrzeuginsasse beispielsweise
mit seinem der Seitentür 10 fernen Arm, d. h. mit dem
Arm, der auf einer der Seitentür 10 abgewandten Kör-
perseite angeordnet ist, um sich selbst herum und
kann die Warnwesteneinrichtung 26 besonders ergo-
nomisch über den Griff 36 ergreifen.

[0057] Des Weiteren ermöglichen die Befestigungs-
mittel 40, 42 eine hängende Befestigung der Warn-
westeneinrichtung 26 am Türinnenverkleidungsteil
12 in Fahrzeughochrichtung unterhalb der Armlehne
14, so dass zwar der Boden 20 des Staufachs 16 in
Fahrzeughochrichtung nach oben teilweise von der
Warnwesteneinrichtung 26 überdeckt ist, die Warn-
westeneinrichtung 26 jedoch nicht auf dem Boden 20
aufliegt. Vielmehr ist die Warnwesteneinrichtung 26
in Fahrzeughochrichtung von dem Boden 20 nach
oben hin beabstandet, so dass unterhalb der Warn-
westeneinrichtung 26 Gegenstände im Staufach 16
angeordnet werden können. Dies bedeutet, dass die
Warnwesteneinrichtung 26 Ablagemöglichen im St-
aufach 16 nicht beeinträchtigt.

[0058] Im an der Seitentür 10 befestigten Zustand
wird die Warnwesteneinrichtung 26 größtenteils von
der Seitenwand 22 in Fahrzeugquerrichtung nach in-
nen überdeckt. Der Griff 36 jedoch überragt die Sei-
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tenwand 22 in Fahrzeuglängsrichtung nach vorne, so
dass der Fahrzeuginsasse den Griff 36 komfortabel
und ergonomisch umgreifen kann.

[0059] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine vordere Seiten-
tür 10' des Personenkraftwagens, welche ein Türin-
nenverkleidungsteil 12' umfasst. Auch der Seitentür
10' ist eine Einrichtung zur Anordnung einer Warn-
westeneinrichtung 26 an der Seitentür 10' zugeord-
net. Die Seitentür 10' mit dem Türinnenverkleidungs-
teil 12' unterscheidet sich nur sehr geringfügig von
der Seitentür 10 mit dem Türinnenverkleidungsteil 12.
Diese Unterschiede liegen insbesondere in der opti-
schen Gestaltung. Hinsichtlich der Funktion und ins-
besondere hinsichtlich der Halterung der Warnwes-
teneinrichtung 26 an der Seitentür 10' sind sie im We-
sentlichen gleich, so dass das zur Seitentür 10 mit
dem Türinnenverkleidungsteil 12 Geschilderte ohne
Weiteres auf die Seitentür 10' mit dem Türinnenver-
kleidungsteil 12' übertragen werden kann.

[0060] Fig. 4 zeigt einen mit B bezeichneten Bereich
der Seitentür 10' in vergrößerter Darstellung, wobei
das Befestigungsmittel 40 erkennbar ist. Das Befes-
tigungsmittel 40 weist – wie zuvor geschildert – die
Führung 41 auf, welche einen sich in Fahrzeuglängs-
richtung nach hinten hin und somit in Einschubrich-
tung verjüngenden Querschnitt aufweist. In Fig. 5 und
Fig. 6 sind die Seitentüren 10, 10' nochmals in per-
spektivischer Ansicht dargestellt.

[0061] Die Entnahme und Befestigung der Warn-
westeneinrichtung 26 von bzw. an der Seitentür 10'
erfolgt dabei zumindest im Wesentlichen auf die glei-
che Weise wie bei der Seitentür 10, so dass eine
standardisierte, formschlüssige und definierte Ver-
bindung geschaffen ist. Dadurch können die Warn-
westeneinrichtungen 26 sowohl an der Seitentür 10
als auch an der Seitentür 10' auf die zumindest im
Wesentlichen gleiche Weise einfach aufgefunden, er-
gonomisch ergriffen und von der Seitentür 10, 10' ge-
löst sowie wieder an der Seitentür 10, 10' befestigt
werden.

[0062] Fig. 10 zeigt den mit 44 bezeichneten Fahr-
gastraum des mit 46 bezeichneten Personenkraftwa-
gens. Wie anhand von Fig. 10 erkennbar sind, sind
an beiden hinteren Seitentüren 10 jeweilige Warn-
westeneinrichtungen 26 auf die geschilderte Weise
befestigt. Auch an den beiden vorderen Seitentüren
10' sind jeweilige Warnwesteneinrichtungen 26 auf
die geschilderte Weise befestigt.

[0063] In Fig. 10 ist auch eine Mittelkonsole 48 er-
kennbar, an der eine weitere Warnwesteneinrichtung
26' mit einer Warnweste befestigt ist. Dadurch sind
im Fahrgastraum 44, welcher für fünf Fahrzeuginsas-
sen ausgelegt ist, fünf Warnwesteneinrichtungen 26,
26' vorgesehen, welche allesamt vom Fahrgastraum
44 aus zugänglich sind. Dadurch können alle Fahr-

zeuginsassen eine Warnweste anziehen, bevor sie
den Fahrgastraum 44 verlassen.

[0064] Fig. 11 zeigt ausschnittsweise eine Instru-
mententafel 50 des Personenkraftwagens 46, an
der eine Anzeige 52 im Fahrgastraum 44 gehalten
ist. Der Anzeige 52 ist eine Steuerungseinrichtung
des Personenkraftwagens 46 zugeordnet. Die Steue-
rungseinrichtung ist dabei dazu ausgelegt, bei Er-
fülltsein wenigstens eines vorgebbaren Kriteriums ei-
ne jeweilige Position wenigstens einer der Warnwes-
teneinrichtungen 26, 26' relativ zu dem Personen-
kraftwagen 46 anzuzeigen. Mit anderen Worten ist
ein Verfahren zum Betreiben eines Personenkraft-
wagens 46 vorgesehen, bei welchem bei Erfülltsein
des wenigstens einen Kriteriums die Position der
Warnwesteneinrichtung 26 bzw. 26' relativ zum Per-
sonenkraftwagen 46 auf der Anzeige 52 dargestellt
wird. Dadurch können die Fahrzeuginsassen mit ei-
ner Warnmeldung versorgt werden, welche die Fahr-
zeuginsassen dazu anleitet, vor Verlassen des Fahr-
gastraums 44 die Warnweste 28 anzulegen.

[0065] Vorliegend umfasst die Warnmeldung eine
schematische Darstellung der Warnweste 28 auf der
Anzeige 52 sowie schematische Darstellungen der
Türinnenverkleidungsteile 12, 12', wobei mittels je-
weiliger Pfeile 54 die jeweiligen Positionen der Warn-
westeneinrichtungen 26 an den jeweiligen Türinnen-
verkleidungsteilen 12, 12' veranschaulicht ist.

[0066] Das Kriterium, bei dessen Erfülltsein die
Warnmeldung auf der Anzeige 52 angezeigt wird,
umfasst beispielsweise die Bedingung, dass die
Fahrzeuggeschwindigkeit des Personenkraftwagens
46 geringer ist als ein vorgebbarer Schwellenwert.
Vorzugsweise wird die Warnmeldung angezeigt,
wenn das Kriterium die Bedingung umfasst, dass der
Personenkraftwagen 46 still steht.

[0067] Alternativ oder zusätzlich umfasst das Krite-
rium eine Aktivierung einer Warnblinklichteinrichtung
des Personenkraftwagens 46 und/oder eine Betäti-
gung eines Seitentürinnengriffs 56 der Seitentür 10
bzw. 10', über welchen die Seitentüren 10, 10' zu
öffnen sind. Mit anderen Worten wird die Position
der Warnwesteneinrichtung 26 bzw. 26' relativ zum
Personenkraftwagen 46 auf der Anzeige 52 ange-
zeigt, wenn der Personenkraftwagen 46 stillsteht und/
oder die Warnblinklichteinrichtung aktiviert ist und/
oder wenigstens einer der Seitentürinnengriffe 56 be-
tätigt wird.
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Patentansprüche

1.    Einrichtung an einer Seitentür (10, 10') eines
Kraftwagens (46) zur Anordnung einer Warnwesten-
einrichtung (26), welche ein Aufnahmeelement (30)
zur wenigstens bereichsweisen Aufnahme wenigs-
tens einer Warnweste (28) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Seitentür (10, 10') we-
nigstens ein erstes Befestigungsmittel (40) vorgese-
hen ist, an welchem die Warnwesteneinrichtung (26)
unter Zusammenwirken des ersten Befestigungsmit-
tels (40) mit wenigstens einem zweiten, an dem Auf-
nahmeelement (30) vorgesehenen Befestigungsmit-
tel (42) befestigbar ist.

2.    Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Warnwesteneinrichtung (26)
durch die miteinander zusammenwirkenden Befesti-
gungsmittel (40, 42) formschlüssig an der Seitentür
(10, 10') befestigbar ist.

3.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass eines der Befes-
tigungsmittel (40, 42) eine Führung (41) aufweist, in
welche das andere Befestigungsmittel (42) in eine
Einschubrichtung einschiebbar ist.

4.  Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Führung (41) in Einschubrich-
tung verjüngt.

5.    Einrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Aufnahmeelement (30) wenigstens eine Handhabe
(36) angeordnet ist, mittels welcher das aufnahme-
elementseitige Befestigungsmittel (40) relativ zum
türseitigen Befestigungsmittel (42) in und außer Wirk-
verbindung mit diesem bewegbar ist.

6.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Warn-
weste (28) durch das Aufnahmeelement (30) kom-
paktiert, insbesondere zusammengerollt, gehalten
ist.

7.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Warn-
westeneinrichtung (26) an einem Türinnenverklei-
dungsteil (12, 12'), insbesondere an einer Armlehne
(14) des Türinnenverkleidungsteils (12, 12'), der Sei-
tentür (10, 10') befestigbar ist.

8.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein einen
Stauraum (18) eines Staufachs (16) der Seitentür (10,
10') in Fahrzeughochrichtung nach unten hin begren-
zender Boden (20) des Staufachs (16) im an der Sei-
tentür (10, 10') befestigten Zustand der Warnwesten-
einrichtung (26) in Fahrzeughochrichtung nach oben
zumindest teilweise durch die in Fahrzeughochrich-

tung nach oben von dem Boden (20) beabstandet an-
geordnete Warnwesteneinrichtung (26) überdeckt ist.

9.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Warnwesteneinrichtung (26) in
Fahrzeugquerrichtung nach innen hin zumindest teil-
weise durch eine Seitenwand (22) des Staufachs (16)
überdeckt ist.

10.  Einrichtung an einer Seitentür (10, 10') eines
Kraftwagens (46) zur Anordnung einer Warnwesten-
einrichtung (26), welche ein Aufnahmeelement (30)
umfasst, das wenigstens eine Warnweste (28) zu-
mindest bereichsweise zu umfassend geeignet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Aufnahme-
element (30) wenigstens eine Handhabe (36) ange-
ordnet ist, mittels welcher die Warnwesteneinrichtung
(26) relativ zu wenigstens einem türseitigen Befesti-
gungsmittel (44) zum Befestigen der Warnwestenein-
richtung (26) an der Seitentür (10, 10') in und außer
Wirkverbindung mit dem türseitigen Befestigungsmit-
tel (44) bewegbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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